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Eine Bemerkung zu den heute verwendeten
Gruppenversicherungstarifen

Von Werner Rachti, Zürich

'An Beginn des Jahres 1945 haben die seit 1938 gültigen Gruppen-
versicherungstarifo für bestimmte Versicherungskombinationen einen

Aufschlag erlitten. Im Heft 1 des 45. Bandes der Mitteilungen hat
H. Wyss die Tarifänderung beschrieben und begründet. Bs handelt
sich um die Einführung von Sicherheitszuschlägen auf Versicherungs-
kombinationon, die ausschliesslich oder vorwiegend Erlebensfalleistungen

vorsehen. Neue Beobachtungen innerhalb der Gruppen-
versichorungsbestände haben gezeigt, dass die Überlebenswahrscheinlichkeiten

auf den unteren und mittleren Altersstufen heute grösser
sind als die entsprechenden Wahrscheinlichkeiten der Rechnungs-

grundlagon TMG und TPG, obschon diese Tafeln seinerzeit mit
vermeintlich genügender Vorsicht als Rentner tafeln aufgestellt worden

waren. Die Eauptursache dieser Entwicklung wird im weiteren

Storblichkeitsrückgang zu erblicken sein; es mag aber auch eine

Verschärfung der Selektion mitgespielt haben, dadurch, dass die Gruppen-
versicherungen mit kleinen Personalbeständen, bei welchen auf eine

ärztliche Eintrittsuntorsuchung nicht verzichtet wird, gegenüber den

grossen je länger je mehr Gewicht erhalten.

Es ist verständlich, dass die Erlebensfallversicherungen, welche

in der Regel die Übernahme von langfristigen Verpflichtungen mit
sich bringen, nicht auf Eochnungsgrundlagon abgestellt werden dürfen,
die sich heute schon als ungenügend erweisen. Vielmehr muss dem

erwarteten weiteren Mortalitätsrückgang durch eine optimistische
Beurteilung der Überlobensaussichton ein Spielraum gelassen werden.

Mit Rücksicht auf diesen in der Versicherungspraxis überall anerkannten
Grundsatz ist der neuen partiellen Tarifrevision Verständnis entgegengebracht

worden.
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Die erwähnte Entwicklung hat jedoch noch einen anderen Aspekt.
Die seinerzeit als Rentnertafeln aufgestellten Grundlagen TMG und
TEG wurden der Einfachheit halber auch für die Todesfallversicherung
zugelassen, mit. der Bestimmung, dass die Prämie durch einen
jährlichen vorschüssigen Sicherheitszuschlag zu belasten sei. Dieser

beträgt in der Regel 3 °/00 der Todesfallsumme. Ei'tr denjenigen Teil
der Todesfallsumme, der den doppelten Retrag der mitversicherten
Erlebensfallsumme oder den zwanzigfachen Retrag der mitversic.herten

jährlichen Altersrente übersteigt, wird jedoch ein Sicherheitszuschlag
von 5 °/oo erhoben, insbesondere beträgt der Zuschlag für die reine

Todesfallversicherung immer 5 °/00.

Sieht man im folgenden vom üblichen Yerwaltungsunkosten-
zuschlag ah, dann ergibt sich bei der lebenslänglichen, reinen
Todesfallversicherung der verstärkte Barwert A*r aus der Relation
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Der erwähnte Sicherheitszuschlag bedeutet also, dass hei der
reinen Todesfallversicherung die Sterbenswahrseheinlichkeifon r/r der
Tafeln TMG (bzw. TEG) durch qx -R 0,005 r ersetzt werden. Reim

vorgeschriebenen technischen Zinsfuss von Ii % beträgt der Zuschlag
auf f/r sonnt 0,00515. Wie aus folgender Gegenüberstellung hervorgeht,
ist die so erzielte Verstärkung der Sterbenswahrscheinlichkeiten im
unteren Teil der Altersskala beträchtlich.
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'20 o,oo'2:i;! 0,00748 321,0 0,00218 0,00733 330,2
25 0,00229 0,00744 324,9 0,00197 0,00712 301,4
:)(> 0,00225 0,00740 328,9 0,00177 0.00692 391,0
35 0,00290 0,00811 274,0 0,00205 0,00720 351,2
to 0.00419 0,00994 222,9 0,00200 0,00775 298,1
15 0,00012 0.01127 184,2 0,00353 0,008(18 245,9
50 0,00915 0.01430 150,3 0.00509 0,01024 201,2
55 0,01990 0,01905 137,1 0,00772 0,01287 100,7
00 0,02130 0,02048 124.1 0,01213 0,01728 142,5
(15 0,09291 0,03800 115,0 0.01952 0,02407 120.4

Auf den unteren Altersstufen übersteigen die verstärkten Sterbens-
uahrscheinlichkoiten 1100% cler in den Rentnertafeln verwendeten
\\ abrscheinliehkeilen. Mit dem Alter nimmt die prozentuale Erhöhung
allmählich ah.

Diese /lahlen gehen ein unmittelbares .Bild von der .Bedeutung
der Hicherheitszuschläge bei der einjährigen Todosfallvorsicherung,
einer hei der Personalfürsorge nicht seltenen Vorsiehnrnngsform
(Abfindungen während der Wartefrist; Risikoversicherung für unstabiles
Personal usw.); aber auch die mehrjährige temporäre Todesfallversicherung

wird durch die Sicherheitszuscldägo erheblich beeinl'lusst. Die

nachstehende Aufstellung gibt für das männliche (reschlecht, bei
verschiedenen Kinlritls- und Terminaltern, den Barwert nslx -|-0,005 ar„|
in Prozenten von an.
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Beim weiblichen Geschlecht würde die Verstärkung der Banverte
durch die Sterblichkeitszuschläge noch etwas deutlicher zum Ausdruck
kommen.

Wie eingangs erwähnt, ist die effektive Sterblichkeit, ausgenommen
im oberen Teil der Altersskala, neulich unter die unverstärkten Werte q

der Tafeln TMG und TMG herabgesunken. Bei der Mrlobonsfall-

versicherung hat man die Anpassung der Tarife durch die Erhebung
von Sicherheitszuschlägen vollzogen. Mine sinngemässe Anpassung
bei der Todesfallvorsicherung, die in der Kürzung der Htorblichkoits-
zuschläge bestehen miisste, ist bisher noch nicht erfolgt. So worden
die heute gültigen Rechnungsgrundlagen unter der paradoxen Annahme
verwendet, dass sie sowohl für die Todesfallversicherung als auch
für die Mrlebensfallversicherung ungenügend seien, indem für laude

Formen ein Sicherheitszuschlag erhoben wird. Dieser Musland isl

unbefriedigend. Mr hemmt die Mntwicklung der Gruppenversicherung
auf dem Gebiete der Todesfallvorsicherung. Besonders der Zuschlag
von 5 %o auf der reinen Todesfallvorsicherung muss als revisionsbedürftig

empfunden werden.

H. Wyss hat in seinen Ausführungen darauf hingewiesen, dass

die heutige -Regelung nur als Übergangslösung aufzufassen sei. Mr

hält weitere Modifikationen in einem späteren Zeitpunkt für
wahrscheinlich. Sollten sich die bisherigen günstigen Mortalitätserfahrungen
erhärten, dann müsste wohl mit der Zeit eine Anpassung gewisser

Sterblichkoitszuschläge ins Auge gefasst werden.
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